
über die Aufgaben der Parteiorganisationen
im Staatsapparat

Unter dieser Überschrift erschien im „Neuen Weg“ 
Nr. 22/53 der Artikel des Genossen Willi A r m b r u s t .  
Ausgehend von der Aufgabe der weiteren Festigung un
serer demokratischen Ordnung stellt der Autor fest, daß 
die Verwirklichung des neuen Kurses erfordert, „den ge
samten Staatsapparat noch enger mit den breiten Massen 
der Bevölkerung zu verbinden“. Die Erziehung der Mit
arbeiter zu einem hohen Staatsbewußtsein, zur Wahrung 
der Partei- und Staatsgeheimnisse, zum Studium und 
zur Einhaltung und Durchführung der Partei- und Regie
rungsbeschlüsse — das sind die wichtigsten Aufgaben der 
Parteiorganisationen in den staatlichen Organen.

Genosse Willi Armbrust kritisiert, daß die Partei
organisationen im Staatsapparat Aufgaben lösen wollen, 
„die ihnen nicht zustehen“. Als Beispiel wird die Be
triebsparteiorganisation beim Rat des Bezirkes Potsdam 
angeführt. Die Leitung dieser BPO vertrat den Stand
punkt, daß es richtig sei, „wenn die Genossen Ratsmit
glieder durch die Parteileitung in bezug auf die Durch
führung öffentlicher Sprechstunden kontrolliert werden, 
oder daß es richtig ist, wenn sie einen Beschluß fassen, 
wonach der Vorsitzende des Rates des Bezirks beauf
tragt wird, der Durchführung von Sprechstunden größeres 
Augenmerk beizumessen“.

In dem Beschluß des Politbüros vom 28. April 1953 in 
Auswertung der 2. Organisationsberatung des ZK der 
SED wird festgestellt, daß die Betriebsparteiorganisatio
nen in den staatlichen Organen k e i n e  Kontrollfunk- 
tion ausüben dürfen. Wenn Genossen Ratsmitglieder ihre 
Sprechstunden nicht einhalten, so war es Aufgabe der 
Betriebsparteiorganisation, den Genossen Vorsitzenden 
des Rates des Bezirks davon zu informieren — und, falls 
dies zu keiner Veränderung führt, die Genossen der Be
zirksleitung der Partei zu verständigen. Es ist die Aufgabe 
des Vorsitzenden des Rates, die Kontrolle über die rich
tige Durchführung der öffentlichen Sprechstunden selbst 
vorzunehmen bzw. einen Mitarbeiter mit dieser Kontrolle 
zu beauftragen.

Dieser Beschluß der Betriebsparteiorganisation beim 
Rat des Bezirks Potsdam ist also offensichtlich unrichtig.

Anders ist es jedoch, wenn die Leitung der Betriebs
parteiorganisation beschließt, den Vorsitzenden des 
Rates zu beauftragen, der Durchführung von Sprechstun
den größeres Augenmerk beizumessen. Hier übernimmt 
die Parteiorganisation weder die Funktion der Verwal
tung, noch versucht sie, eine Kontrolle auszuüben.

Wie soll die bessere und festere Verbindung der 
breiten Massen der Bevölkerung mit den staatlichen 
Organen hergestellt werden? Neben der wichtigen Mit
arbeit der Werktätigen in den Aktivs der Ständigen Kom
missionen, als Hausvertrauensleute, in den Kommissionen 
der Ausschüsse der Nationalen Front usw., sind es doch 
vor allem die Sprechstunden — besonders wenn sie in 
den Betrieben abgehalten werden —, die große Möglich
keiten geben, das Vertrauen der Bevölkerung zum Staats
apparat zu stärken. Was für eine gute politische Arbeit 
kann ein Genosse, der Ratsmitglied ist, in der öffentlichen 
Sprechstunde leisten! Er kann die Besucher über Zweck, 
Sinn und Inhalt der Beschlüsse der Partei und der Regie

rung aufklären und die Menschen für die aktive Mit
arbeit gewinnen. Soll sich die Parteiorganisation über
haupt nicht darum kümmern, wie diese wichtige Partei
arbeit der Genossen Ratsmitglieder durchgeführt wird?

Wie sollen Kritik und Selbstkritik in den staatlichen 
Organen entwickelt werden, wenn die Genossen nicht 
darüber diskutieren und beraten dürfen, wie die poli
tische Massenarbeit von den einzelnen Genossen beachtet 
und realisiert wird? Wie soll die persönliche Verantwor
tung der Genossen Staatsfunktionäre gehoben werden, 
wenn ein solcher Beschluß — der Durchführung von 
Sprechstunden größeres Augenmerk beizumessen — nicht 
gefaßt werden darf? Wie können die Genossen der Par
teiorganisation dann ihren Einfluß geltend machen, um 
die Arbeit des Verwaltungsapparates zu verbessern?

Auch auf dem XIX. Parteitag der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion wurde die Frage der Arbeit der 
Parteiorganisation in den staatlichen Organen behandelt. 
Genossin F u r z e w a (Moskau) berichtete über die Ar
beit der Genossen in der Verwaltung. Sie sagte: „Aber 
noch nicht alle Parteiorganisationen bekämpfen energisch 
die Verstöße gegen die Staats- und Arbeitsdisziplin, den 
Bürokratismus und den Amtsschimmel...“

In dem Parteistatut der KPdSU ist ebenfalls festgelegt, 
daß die Parteiorganisationen in den Verwaltungen keine 
Kontrollfunktion ausüben können. Trotzdem befassen 
sich die Parteiorganisationen, wie aus der Rede der Ge
nossin Furzewa ganz klar hervorgeht, mit der Arbeit der 
Ministerien oder staatlichen Organe. „Auf den Rechen
schafts- und Wahlversammlungen der Partei in den Mini
sterien sind nicht wenig Fälle aufgedeckt worden, in 
denen Anweisungen übergeordneter Organe nicht recht
zeitig und nicht exakt ausgeführt wurden . . . «

Wenn daher die Genossen beim Rat des Bezirks Pots
dam beschließen,.daß der Genosse Vorsitzende der Durch
führung von Sprechstunden seine Aufmerksamkeit zu
wenden soll, so ist das, meiner Meinung nach, ein rich
tiger Beschluß, denn er führt zur verstärkten politischen 
Massenarbeit und macht den Genossen Vorsitzenden auf 
eine Schwäche in seiner Arbeit aufmerksam.

Die Entfaltung der Kritik und Selbstkritik, die be
sonders für die Erziehungsarbeit in den Parteiorganisatio
nen der staatlichen Organe von entscheidender Bedeutung 
ist, kommt in dem Artikel des Genossen Willi Armbrust 
etwas zu kurz.

In der Entschließung der 15. Tagung des Zentralkomi
tees unserer Partei „Der neue Kurs und die Aufgaben der 
Partei“ wird unterstrichen, daß die führende Rolle der 
Partei gewahrt bleibt, wenn die Partei „ihre Mitglieder 
in den Verwaltungsorganen anleitet, sie zu hochwertigen 
Leistungen entwickelt und mit ihrer Hilfe die Arbeit 
dieser Organe kontrolliert“.

Es ist daher wichtig, die Initiative unserer Genossen 
in den Parteiorganisationen im Staatsapparat, aber auch 
die offene und helfende Kritik und Selbstkritik weiter zu 
entfalten und die Verantwortung der Genossen für eine 
gute Ausübung ihrer staatlichen Funktion zu heben, um 
so zur Festigung und Sicherung unseres Staates der Arbei
ter und Bauern beizutragen. G u s t e  Z ö r n e r
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